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Schützenkreis Nienburg/Weser e.V. Landesbergen, den 10.11.2009 

Mitglied im Deutschen Schützenbund  Christian Branding, Kreisschatzmeister 
Hannoversche Straße 8  Hermann-Löns-Weg 6, 31628 Landesbergen 
31582 Nienburg  �: 05025-1631 / 0171-7167976 
  Mail: cbranding@schuetzenkreis-nienburg.de 

 

 Bankverbindung: Sparkasse Nienburg – BLZ: 256 501 06 – Konto: 320 028 
(Der Schützenkreis Nienburg/Weser e.V. ist gemeinnützig) 

 

 
Anpassung der Satzung an die Mustersatzung lt. Anlage 1 zu § 60 AO 
 
Das Jahressteuergesetz 2009 schreibt verbindlich vor, dass die Satzung eines gemeinnützigen Vereins die Regelungen 

enthalten muss, die sich aus einer in das Gesetz übernommenen Mustersatzung ergeben (Anlage 1 zu § 60 AO). Nach 

einem Beschluss auf Bundesebene müssen die Formulierungen der Mustersatzung wortgleich übernommen werden. 

Lediglich der Aufbau und die Reihenfolge müssen nicht zwingend mit der < Mustersatzung der Anlage 1 zu § 60 AO < 

übereinstimmen. Bereits bestehende Vereine sollten die Satzung bei der nächsten Satzungsänderung anzupassen.  

Nachstehend der § 60 der Abgabenordnung (AO), der die gesetzliche Grundlage bildet: 

§ 60 - Anforderungen an die Satzung 

(1) Die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung müssen so genau bestimmt sein, dass auf Grund der Satzung 

geprüft werden kann, ob die satzungsmäßigen Voraussetzungen für Steuervergünstigungen gegeben sind. Die Satzung 

muss die in der > Anlage 1 < bezeichneten Festlegungen enthalten. 

 (2) Die Satzung muss den vorgeschriebenen Erfordernissen bei der Körperschaftsteuer und bei der Gewerbesteuer wäh-

rend des ganzen Veranlagungs- oder Bemessungszeitraums, bei den anderen Steuern im Zeitpunkt der Entstehung der 

Steuer entsprechen. 

Hinweise - Links 

Die weiteren Satzungsbestimmungen, z.B. über die Organe des Vereins, die Rechte und Pflichten der Mitglieder usw., 

sind für steuerliche Zwecke – abgesehen von der Regelung der Mitgliedsbeiträge – im allgemeinen ohne Bedeutung. Eine 

vollständige Satzung finden Sie z.B. auf der Internetseite der Oberfinanzdirektion Hannover unter: 

http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C1613684_L20.pdf 

 
Bitte die bestehende Satzung hinsichtlich eines Anpassungsbedarfs prüfen und bei Zweifelsfragen mit dem Finanzamt 

Nienburg, Herrn Hartmann, klären. 

 
Mit Schützengruß 
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Mustersatzung für Vereine 
(nur aus steuerlichen Gründen notwendige Bestimmungen) 

§ 1 

Der - Die  ...............................................(Körperschaft) mit Sitz in ................ verfolgt ausschließlich und unmittelbar – 
gemeinnützige - mildtätige - kirchliche – Zwecke (nicht verfolgte Zwecke streichen) im Sinne des Abschnitts "Steuerbe-
günstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Zweck der Körperschaft ist ............................... (z.B. die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Jugend- und Alten-
hilfe, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschaftspflege, Umweltschutz, des öffentlichen Ge-
sundheitswesens, des Sports, Unterstützung hilfsbedürftiger Personen). 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch ............................ (z.B. Durchführung wissenschaftlicher Verans-
taltungen und Forschungsvorhaben, Vergabe von Forschungsaufträgen, Unterhaltung einer Schule, einer Erziehungsbera-
tungsstelle, Pflege von Kunstsammlungen, Pflege des Liedgutes und des Chorgesanges, Errichtung von Naturschutzgebie-
ten, Unterhaltung eines Kindergartens, Kinder-, Jugendheimes, Unterhaltung eines Altenheimes, eines Erholungsheimes, 
Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, des Lärms, Förderung sportlicher Übungen und Leistungen). 

§ 2 

Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§ 3 

Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zu-
wendungen aus Mitteln der Körperschaft.  

§ 4 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

§ 5 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Kör-
perschaft 

1. an - den - die - das - .......................................... 
(Bezeichnung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer anderen steuerbegünstigten Körper-
schaft), 
– der - die - das - es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu 
verwenden hat. 

oder 

2. an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 
Verwendung für ....................... (Angabe eines bestimmten gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecks, z.B. Förderung von Wissenschaft und Forschung, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, der Unters-
tützung von Personen, die im Sinne von § 53 der Abgabenordnung wegen .................. bedürftig sind, Unter-
haltung des Gotteshauses in .............................). 


